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1. UNITED Certification Germany GmbH hat Regeln für die Verwendung des Zeichens/Logos, dass der 
zertifizierte Kunde die Anforderungen des SHE VAZ 2021, der Norm ISO/IEC 17024, die DAKKS 
Akkreditierung und zertifiziert ist. 

2. In Übereinstimmung mit der Norm ISO/IEC 17024 und den Anforderungen des SGU-Personals wurde 
diese Logonutzungsanweisung/Logonutzungsrichtlinie erstellt, um die Bedingungen zu definieren und zu 
dokumentieren, die von der Person, die die Prüfung bestanden hat und berechtigt ist, das Logo zu 
verwenden, eingehalten werden müssen. Diese Regeln werden der zertifizierten Person bei der 
Erstzertifizierung, in der Zertifizierungsvereinbarung und auf der Website mitgeteilt. 

3. Jeder Inhaber eines Zertifikates der United Certification Germany GmbH, das eine 
normgerechte/normkonforme SGU-Personenzertifizierung beinhaltet, kann das gültige 
Zertifizierungszeichen der UNITED Certification Germany GmbH erhalten und gemäß den geltenden 
Vorschriften verwenden. 

4. Es wird davon ausgegangen, dass die zertifizierte Person, die das Logo der UNITED Certification 
Germany GmbH auf gedruckten und elektronischen Dokumenten verwendet, oder die Organisation, für 
die sie tätig ist, alle nachfolgend aufgeführten Grundsätze und Regeln akzeptiert hat. 

5. Das Nutzungsrecht ist jedoch strikt auf den Gegenstand/Geltungsbereich der Zertifizierung beschränkt 
(z.B. Tätigkeitsfelder, zertifizierte Unternehmensbereiche, Standorte). 

6. Das Logo kann in Publikationen, Werbebroschüren, Produkt-/Dienstleistungskatalogen und von den 
zertifizierten Mitarbeitern der Organisation, für die sie arbeiten, verwendet werden. 

7. An allen Stellen, an denen Logos verwendet werden, wird darauf hingewiesen wird, dass das Logo nicht 
dem Produkt/der Dienstleistung gehören, sondern dem Personal gehören, dass das Produkt/die 
Dienstleistung erbringt (zusammen mit der Dokumentennummer). 

8. Das Logo kann in den, auf der Website, angegebenen Formen, Farben, Größen (proportional) und auf 
weißem Hintergrund verwendet werden. 

9. Das Logo muss allein erscheinen, es muss eine Mindesthöhe des Logos auf beiden Seiten des Logos 
und zwischen anderen Grafik- oder Textelemente geben. Das Logo darf nicht als Teil eines anderen 
Logos, einer anderen Marke oder als Designelement verwendet werden. 

10. Das Akkreditierungszeichen der DakkS darf nicht auf Fahrzeugen, Gebäuden oder Flaggen verwendet 
werden und darf nicht in einer Weise verwendet werden, dass die DAkkS ein Produkt, eine 
Dienstleistung oder eine Person billigt oder empfiehlt. Die Verwendung des Akkreditierungszeichens der 
DakkS ist strengstens untersagt! 

11. Das Logo kann in gedruckten oder elektronischen Medien am oberen oder unteren Seitenrand so 
verwendet werden, dass es sich nicht stärker abhebt als das Logo der Organisation.  

12. Ein Beispiel für ein Zertifizierungszeichen mit eingefügter Kundennummer ist “K11111“. 
   

13. Die zertifizierte Person oder die Institution, für die sie tätig ist, ist verpflichtet, die Bestimmungen dieser 
Richtlinie während der Gültigkeitsdauer des Zertifikates einzuhalten. 

14. Das Logo darf nicht in gedruckten oder elektronischen Medien verwendet werden, die Produkte oder 
Dienstleistungen der UNITED Certification Germany GmbH herabsetzen oder die Rechte der UNITED 
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Certification Germany GmbH verletzten. 

15. Wird festgestellt, dass die zertifizierte Person oder die Organisation, für die sie tätig ist, die Bedingungen 
für die Nutzung des Logos der UNITED Certification Germany GmbH nicht einhält, wird die Nutzung des 
betreffenden Dokuments ausgesetzt und die zertifizierte Person oder die Organisation aufgefordert, 
Korrektur- /Vorbeugungsmaßnahmen zu ergreifen. Sollte die Nichteinhaltung trotzt Mahnung andauern, 
wird das entsprechende Zertifikat entzogen. 

16. Wenn festgestellt wird, dass das Logo von einer dritten Person oder Organisation unbefugt verwendet 
wird, ist die DakkS innerhalb von 15 Tagen zu informieren. 

17. Im Falle des Ablaufs, der Aussetzung oder der Zurückziehung des Zertifikats der zertifizierten Person 
sollte die zertifizierte Person oder die Organisation, für die sie tätig ist, die Verwendung des Logos 
einstellen. 

18. Die UNITED Certification Germany GmbH behält sich das Recht vor, die Bedingungen der erteilten 
Genehmigung zur Nutzung der Logos einseitig zu widerrufen oder zu ändern. Sie behält sich das Recht 
vor, gegen Anwendungen vorzugehen, die diesen Grundsätzen nicht entsprechen, die Rechte der 
UNITED Certification Germany GmbH verletzen oder gegen sonstige geltende Gesetze verstoßen. 

19. Wird das Zertifizierungszeichen der UNITED Certification auf Internetseiten oder in Katalogen pauschal, 
z.B. in Kopf oder Fußzeilen verwendet, so müssen alle dort dargestellten Tätigkeitsfelder, 
Unternehmensbereiche und Standorte zertifiziert sein. 

20. Das Logo oder das Zertifikat der UNITED Certification Germany GmbH darf nicht von 
Unterorganisationen oder Partnern verwendet werden, die nicht in den Geltungsbereich des Zertifikats 
fallen. 

21. Die Zertifizierungszeichen der UNITED Certification Germany GmbH dürfen nicht zur Nutzung an andere 
Mitarbeiter der zertifizierten Organisation übertragen werden. Die Zertifizierungszeichen der UNITED 
Certification Germany GmbH dürfen nicht an die Kunden der zertifizierten Organisation zur Nutzung 
weitergegeben werden. Die zertifizierte Organisation muss die Anforderungen der UNITED Certification 
Germany GmbH erfüllen, wenn sie auf ihren Zertifizierungsstatus hinweist. Die zertifizierte Organisation 
darf die Zertifizierungsdokumente (auch Teile davon) nicht in irreführender Weise verwenden oder eine 
solche Verwendung zulassen. 

22. Die Nutzung des Zeichens ist auf den Geltungsbereich der Zertifizierung beschränkt. Dies erfordert: 

 die Angabe der von der UNITED Certification Germany GmbH vergebenen Registriernummer / 
Zertifikatnummer, 

 die Erwähnung der Norm oder der angewandten 
Zertifizierungsgrundlage/Zertifizierungsgeltungsbereich, nach der zertifiziert wurde, 

 die Erwähnung des zertifizierten Geltungsbereichs, insbesondere wenn ohne diese Erwähnung 
ein irreführender Bezug auf nicht zertifizierte Bereiche, Produkte oder Dienstleistungen 
hergestellt werden kann. Eigentümer des/der Zeichen und der Zertifikate bleibt die UNITED 
Certification Germany GmbH. 

23. Regelung für die Zertifizierungszeichens des SGU-Personals 

 Die zertifizierte Organisation muss bei der Benutzung des Zeichens auf den Inhalt der Zertifikate, 
deren Registriernummer und auf das UNITED Certification Germany GmbH-Logo hinweisen. 

 Ein Beispiel für ein Zertifizierungszeichen mit eingefügter Kundennummer ist “K11111“. 

24. Das Logo der UNITED Certification Germany GmbH wird auf Anfrage per digitalen Medien, Web oder E-
Mail an die entsprechende Organisation geschickt.  

25. Bei Verlust der Zeichennutzungsberechtigung erlischt das Recht zur Führung der Zertifizierungszeichen 
der UNITED Certification Germany GmbH automatisch mit Ablauf des Gültigkeitsdatums der 
Zertifizierung. Das Recht zur Benutzung des Zeichens erlischt auch mit der Aussetzung oder dem Entzug 
der Zertifizierung. In diesen Fällen darf der Zeichennutzer noch vorhandene Dokumente, Unterlagen 
usw., die mit dem Zeichen versehen sind, ab dem Zeitpunkt des Erlöschens nicht mehr verwenden.  

Weitere rechtliche Bestimmungen hierzu sind in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten. 
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26. Bei Änderung der Zeichensatzung informiert die UNITED Certification Germany GmbH den jeweiligen 
Zeichennutzer unverzüglich über wesentliche Änderungen des Zeichens. 

27. Die Zertifikate von Personen, die die Anforderungen dieser Anweisung nicht erfüllen, werden ausgesetzt 
oder annulliert. 
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